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Praktikumsordnung

für den Studiengang Restaurierung im
Fachbereich Architektur und Städtebau

der Fachhochschule Potsdam

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt die Anforderungen an das
dem Studium vorausgehende Vorpraktikum und an
das Praxissemester im Studiengang Restaurierung
der Fachhochschule Potsdam

(2) Diese Ordnung ergänzt die Diplomprüfungsord-
nung und gilt für alle StudienbewerberInnen und
Studierenden, die sich im Studiengang Restaurie-
rung an der Fachhochschule Potsdam immatriku-
lieren wollen bzw. dort immatrikuliert sind.

§ 2
Gliederung und Dauer der Praktika

(1) Ein einjähriges Vorpraktikum ist in einem Ar-
beitsbereich, der überwiegend einer der gemäß der
Diplomprüfungsordnung angebotenen Studien-
richtungen entspricht, als Zulassungsvorausset-
zung zum Studium im Studiengang Restaurierung
abzuleisten.

(2) Das 4. Fachsemester ist ein Praxissemester. Es
umfasst 20 Wochen.

§ 3
Ziele des Vorpraktikums

Die praktische Tätigkeit dient der Vorbereitung
zum
Studium, es sollten Einblicke in folgende Themen-
bereiche bzw. folgende Fertigkeiten gewonnen
werden.

(1) Kennen lernen und Beherrschen der handwerk-
lichen und künstlerischen Methoden, Materialien
und Werkzeuge der angestrebten Studienrichtung.

(2) Allgemeine naturwissenschaftliche, kunst- und
kulturgeschichtliche Grundkenntnisse.

(3) Grundlegende Möglichkeiten der Untersuchung
und Dokumentation.

(4) Kennen lernen und Üben von grundlegenden
Techniken und Verfahren der Konservierung und

Restaurierung, Einblick in den restauratorischen
Atelierbetrieb und in die externe Arbeit am immo-
bilen Objekt sowie in die betrieblichen Organisati-
onsformen.

(5) Ethische und methodische Grundsätze der Kon-
servierung von Kunst- und Kulturgut und deren
Umsetzung in die Arbeitswirklichkeit.

§ 4
Dokumentation im Vorpraktikum

(1) Die PraktikantInnen erstellen zu den von ihnen
während des Vorpraktikums ausgeführten Arbei-
ten selbständig eine ausführliche Dokumentation
in Schrift und Bild, die Einblick darüber geben soll,
ob sie sich mit den Arbeitsprozessen auseinander
gesetzt haben und sich über den Sinn und Zweck
sowie den Ablauf seiner Arbeit und die dafür not-
wendigen ethischen Berufsgrundsätze bewusst
sind.

(2) Aufbau und Gestaltung der Dokumentation
sind den PraktikantInnen und der jeweiligen Aus-
bildungseinrichtung überlassen, sie sollten jedoch
dem berufsüblichen Standard entsprechen. Es
müssen neben einer ausführlichen Bilddokumenta-
tion die allgemein gebräuchlichen Hauptpunkte
einer jeden Dokumentation wie Objekterfassung,
allgemeine Beschreibung Objektumfeld, technolo-
gische Untersuchungen, Zustandsuntersuchungen,
Restaurierungskonzept sowie Konservierungs-,
Restaurierungs- und Präventivmaßnahmen in
schriftlicher Form enthalten sein.

§ 5
Ziele des Praxissemesters

(1) Das Praxissemester soll den Praxisbezug des
Fachhochschulstudiums erweitern und der Vertie-
fung und Festigung berufsspezifischer Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fähigkeiten in den unter § 3 ge-
nannten Themenbereichen dienen.

§ 6
Leistungsnachweise im Praxissemester

(1) Im Praxissemester sind ausführliche Dokumen-
tationen in Wort und Bild über die geleisteten Tä-
tigkeiten in Konservierung und Restaurierung nach
den aktuellen Berufsregeln und nach dem im Stu-
dium erworbenen  Kenntnissen und Fähigkeiten zu
erstellen und  dem/der für die gewählte Studien-
richtung  zuständigen Professor/Professorin zur
Bewertung vorzulegen.
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(2) Zu Beginn des 5. Fachsemesters ist ein Diavor-
trag (15-20 Minuten) mit einem Bericht über die
Praktikumsinstitution und die geleistete  Arbeit
abzuhalten.

§ 7
Praktikumsstellen

(1) Praktikumsstellen können alle Einrichtungen
sein im Bereich der Konservierung und Restaurie-
rung mit den Spezialisierungsrichtungen Wand /
Architekturfassung, Stein, Holz und Metall in de-
nen eine Ausbildung inhaltlich gemäß §§ 3-5 dieser
Praktikumsordnung gewährleistet ist. Hierbei han-
delt es sich in der Regel um Konservierungs- und
Restaurierungswerkstätten öffentlicher Museen
und Denkmalpflegeämter oder auf den Bereich der
Denkmalpflege spezialisierte Fachlabors sowie um
private Restaurierungswerkstätten, deren Arbeits-
weise den Zielen und ethischen Grundregeln der
Konservierung und Restaurierung entspricht. Über
die Anerkennung der Praktikumsstellen entschei-
det der Prüfungsausschuss

(2) Für das Vorpraktikum ist die Wahl mehrerer
Praktikumsstellen möglich. Es sollten zwei Stellen
jedoch nicht überschritten werden, eine Arbeits-
phase sollte mindestens 6 Monate dauern. Es sind
die gesetzlichen Arbeitszeiten und Urlaubsrege-
lungen zu beachten.

(3) Die Wahl geeigneter Praktikantenstellen für das
Vorpraktikum und das Praxissemester obliegt den
StudienbewerberInnen / StudentInnen selbst. Es ist
darauf zu achten, dass dort anspruchs- und ver-
antwortungsvolle Tätigkeiten ausgeübt werden
können, die der Qualifikation eines/einer angehen-
den Restaurators/Restauratorin gemäß § 7 (1) ent-
sprechen.

(4) Die Studierenden haben den/die zuständige/n
Professor/Professorin spätestens im 3. Fachsemes-
ter über das geplante Praxissemester zu informie-
ren und eine Beratung über Ziele, Bedingungen
und Möglichkeiten des Praktikums einzuholen.

§ 8
Anerkennung der Praktika

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet über die
Zuordnung des Vorpraktikums zu einer der Stu-
dienrichtungen und über die Anerkennung von
Vorpraktikum und Praxissemester.

(2) Eine Ausbildung oder eine Tätigkeit in einem
Beruf mit engem Bezug zum restauratorischen

Bereich kann auf das Vorpraktikum angerechnet
werden. Über diese Anerkennung entscheidet der
Prüfungsausschuss. § 4 gilt entsprechend.

(3) Als Grundlage zur Anerkennung des Vorprakti-
kums dient die Vorlage einer Bescheinigung der
Restaurierungsinstitution über die Praktikumsdau-
er und die im § 4 vorgegebene Dokumentation
über die geleisteten Tätigkeiten.

(4) Zur Anerkennung des Praxissemesters sind
dem/der zuständigen Professor/Professorin als
Nachweise die Praktikumsbescheinigung, die Aus-
kunft über Art und Dauer der ausgeführten Tätig-
keiten geben soll und die im § 6 geforderten Leis-
tungsnachweise zur Bewertung vorzulegen.

(5) Über die Anerkennung des Vorpraktikums bzw.
des Praxissemesters wird den StudienbewerberIn-
nen
/ Studierenden eine Bescheinigung ausgestellt.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Praktikumsordnung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft.

gez. Prof. Dr. Helene Kleine
Rektorin

Potsdam, 21.02.2005


